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Ergänzung zu Hessen: Ja, Folgendes ist richtig:

"Ist ein Elternteil privat und ein Elternteil gesetzlich versichert, kann das Kind privat oder
gesetzlich versichert werden XXXXX Eine beitragsfreie Familienversicherung in der GKV ist
allerdings nicht möglich, wenn der privatversicherte Elternteil mehr als der gesetzlich
versicherte verdient und ein Einkommen über der Jahresarbeitsentgeltgrenze hat"

XXXX Sofern der Privatversicherte Ehegatte mit dem Gesamteinkommen unter der JEG liegt und
das Kind daher kostenlos familienversichert werden könnte, zahlt die Beihilfe aber keinen
Anteil an der PKV.

1https://www.lehrerforen.de/thread/65707-pkv-mit-%C3%B6ffnungsklausel-oder-gkv/?postID=821509#post821509
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